
 IVS   ZH 469  
 INVENTAR HISTORISCHER IVS Dokumentation Bedeutung  Lokal  
 VERKEHRSWEGE Kanton Zürich  
 DER SCHWEIZ  Seite 1 
 
 
 
 
 
 
 Strecke  ZH  469  Bachenbülach - Nöschikon 
 Landeskarte  1071  
 
 
 
 

 GESCHICHTE Stand  März 1999 / DW, do  

Diese offenbar unbedeutende Verbindung von Ort zu Ort erscheint 
erst spät als durchgehende Route in den Karten. 

Der «Bachen Büller Holtz weg, auch genant der Höchjweg» führte 
nach einem um 1750 hergestellten Grundriss (ANONYM ca. 1750) 
vom «Kolplatz» an der Strasse Zürich - Eglisau (ZH 6) südlich von 
Bachenbülach bis an den «Zürich Fussweg» (ZH 425). Weder hier 
noch in den Plänen des Höhragens von LAVATER (1695, 1696) ist 
allerdings ein Weg durch den Höhragen (zwischen Pkt. 431 und 
Pkt. 435) dargestellt. 
Das verlorengegangene Teilstück der Wegstrecke westlich des 
Höhragens verlief über den Niederglatter Kirchweg ZH 482. 
Das Wegstück zwischen Nöschikon und dem Bückli figuriert noch 
nicht im Zehntenplan von Niederglatt (MÜLLER JOHANNES 1765) 
und muss erst später angelegt worden sein. 

Eine Glattbrücke bei Nöschikon ist bereits im Zehntenplan 
dargestellt. Die Holzbrücke wurde 1890 durch eine 
Stahlfachwerkbrücke ersetzt, welche im Zuge der dritten 
Glattkorrektion um 1990 abgebrochen worden ist (HINTERMANN 
1990: 71f.). 

Erst bei WILD (1843–51 X Bülach) ist die ganze Strecke 
verzeichnet; an den Wald- oder Fussweg von Bachenbülach bis 
zum Bückli schliesst sich der neu angelegte Karrweg 4. Klasse bis 
Nöschikon an. 
Der TA (41 Bülach 1881) hat den Eintrag «Kohlplatz» nach Norden 
zur Strecke ZH 468 verschoben. Der hier beschriebene Weg ist 
zwischen Bachenbülach und Pkt. 435 sowie zwischen dem Bückli 
und Nöschikon als «Fahrweg ohne Kunstanlage» eingetragen, der 
dazwischenliegende Niederglatter Kirchweg figuriert weiterhin als 
«Feld- oder Saumweg». 

 GELÄNDE Aufnahme  29. Mai 1998 / do  

Von Bachenbülach bis zum Pkt. 435 am Westrand des Höhragens 
führt eine 3–3.5 m breite, asphaltierte und begradigte 
Verbindungsstrasse. Im Höhragen durchläuft sie einen überprägten, 
bis 1 m tiefen Einschnitt. 

Westlich des Waldes ist sie durch eine Melioration beseitigt worden. 

In Niederglatt führt sie über eine bis 5 m breite, asphaltierte 
Quartierstrasse. 

 –––– Ende des Beschriebs –––– 


	Neuer Text: Die Dokumentation beschreibt auch Objekte (Strecken, Linienführungen, Abschnitte), welche nur noch wenig oder keine historische Wegsubstanz enthalten. Diese sind in der Inventarkarte als graue Linien dargestellt. Sie sind historische Verkehrswege von nationaler Bedeutung, sind aber nicht Teil des Bundesinventars (Art. 3 VIVS).


